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Buchbesprechungen 

Gerold Ambrosius und Peter Schmitt-Egner 
(Hrsg.): Europäisches Gemeinwohl – Histo-
rische Dimension und aktuelle Bedeutung. 
Schriftenreihe des Instituts für Europäische 
Regionalforschungen Band 9. Nomos, Ba-
den-Baden, 2006, 278 S.  
 
Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen 
Renaissance des Interesses an das Gemein-
wohl in Politik und Forschung liegt der Ver-
dienst dieses Sammelbands in der Konkreti-
sierung dieses schillernden Begriffs am Bei-
spiel verschiedener Sektoren und Institutio-
nen der Europäischen Union. Für Leser der 
ZögU von besonderem Interesse ist sicher-
lich der Aufsatz von Gerold Ambrosius über 
öffentliche Dienstleistungen und Gemein-
wohl in der europäischen Vorsorgepolitik.  
Was Gemeinwohl ist – so die einhellige 
Meinung der heutigen Forschung – steht in 
modernen freiheitlichen Demokratien nicht 
per se fest. Gemeinwohlbelange werden 
stattdessen in Verhandlungs- und Entschei-
dungsprozessen durch gesellschaftliche Ak-
teure bestimmt. Diese einleuchtende Fest-
stellung droht jedoch den Wert des Ge-
meinwohlbegriffs im politischen Diskurs zu 
unterminieren. Ist Gemeinwohl letztendlich 
nur eine Leerformel, die beliebig ausgelegt 
wird? Bietet dann der Begriff überhaupt eine 
normative Orientierung für die Politik, wenn 
jeder darauf rekurrieren kann, um die eigene 
Position zu stärken? Die Schlussfolgerungen 
aus einem mehrbändigen Forschungsbericht 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften fielen insgesamt skep-
tisch aus (Fischer/Münkler/Bluhm 2002). 
Dagegen plädieren die Herausgeber Gerold 
Ambrosius und Peter Schmitt-Egner in ih-
rem Buch für eine dynamische Interpretation 
der Inhalte des Gemeinwohls, die „politik-
feld-, institutionen- und periodenbezogen“ 
sein muss (S.8). 
Die Europäische Union dient als Fallbeispiel 
für die Analyse verschiedener Konkretisie-
rungsversuche von Gemeinwohlbelangen in 
der Praxis. Wie die Herausgeber plausibel 
argumentieren, ist die EU hierfür besonders 

geeignet. EU-Politik wird oft mit der Termi-
nologie des Gemeinwohls begründet, etwa 
mit den verwandten Begriffen „Solidarität“, 
„gemeinsame Werte“ oder „gemeinschaftli-
ches Interesse“. Was allerdings ein spezi-
fisch europäisches Gemeinwohl ausmacht, 
wird selten hinterfragt. Wie steht ein europä-
isches Gemeinwohl den verschiedenen his-
torisch verwurzelten Verständnissen von 
Gemeinwohl in den einzelnen Mitgliedsstaa-
ten, Regionen und Gemeinden Europas ge-
genüber? Erleben wir sogar die Europäisie-
rung nationalstaatlicher Vorstellungen von 
Gemeinwohl?   
Der Sammelband bietet Antworten auf diese 
Fragen im Rahmen einer logisch aufgebau-
ten Struktur. Nach einer Einleitung von Ge-
rold Ambrosius über Forschungslage und  
-bedarf entwickelt Peter Schmitt-Egner ein 
heuristisches Modell zur Erforschung von 
Gemeinwohl. Es folgen zwei historische 
Beiträge über die Bedeutung von Gemein-
wohlvorstellungen beim Wiederaufbau von 
Westeuropa in der Nachkriegszeit (Jürgen 
Sikora) bzw. in der Gründungsphase der 
EWG (Guido Thiemeyer). Danach richtet 
sich das Interesse auf zwei europäische In-
stitutionen: Peter Schmitt-Egner wendet sein 
o. g. Modell am Beispiel der Europäischen 
Kommission an, während Peter-Christian 
Müller-Graff den Gemeinwohl-Gehalt der 
Aufgabe und des Rechts des Europäischen 
Gerichtshofs analysiert. Wie Gemeinwohl in 
verschiedenen Politikfeldern der EU aufge-
griffen und konkretisiert wird, ist Gegen-
stand der folgenden vier Beiträge, die sich 
mit der europäischen Strukturpolitik (Heinz-
Jürgen Axt), der europäischen Forschungs- 
und Technologiepolitik (Robert Kaiser), 
öffentlichen Dienstleistungen (Gerold Amb-
rosius) und der europäischen Verbraucher-
schutzpolitik (Josef Falke) befassen. Ein 
Essay von Günter Püttner über die Bedeu-
tung von Gemeinwohl für eine zukünftige 
europäische Verfassung schließt den Sam-
melband ab. 
Insgesamt bietet das Buch einen schlagferti-
gen Beweis für die hohe Bedeutung von 
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Belangen jenseits von Individualinteressen 
und Marktwirtschaft für die EU-Politik, hier 
am Gemeinwohlbegriff durchdekliniert. Bei-
spielhaft zeigt Gerold Ambrosius in seinem 
Fachbeitrag auf, welche unterschiedlichen, 
national verwurzelten Verständnisse von 
Gemeinwohl auf die Gestaltung von sog. 
Dienstleistungen von allgemeinem (wirt-
schaftlichem) Interesse in der EU wirken. 
Sein Fazit: Aus der zunehmenden Standardi-
sierung der Regulierung, Finanzierung und 
Evaluierung öffentlicher Dienstleistungen 
und der Kooperation zwischen nationalen 
Behörden wird sich ein europäisches Ge-
meinwohlverständnis herausbilden. Damit 
wird es immer weniger Spielraum für lokale, 
regionale und nationale Besonderheiten für 
netzgebundene Dienstleistungen wie Post, 
Telekommunikation oder Stromversorgung 
geben. Eine institutionelle Vielfalt geht ver-
loren, die historisch betrachtet die Stärke 
Europas ausmacht (S. 202-203).  
Kritisch anzumerken sind allerdings drei 
Punkte. Die analytische Tiefe der Beiträge 
ist recht unterschiedlich, speziell im Um-
gang mit dem Gemeinwohlbegriff. Einige 
Autoren setzen mit nur geringer Begründung 
voraus, dass ihre Themen gemeinwohlrele-
vant sind – etwa der Regionalausgleich, der 
europäische Mehrwert der Forschung oder 
der Schutz der menschlichen Gesundheit. 
Sie bleiben damit eine Antwort schuldig, 
was eine Gemeinwohl-Perspektive an Mehr-
wert für die Debatte bringen kann. Dieses 
Manko wäre nicht so auffällig, wenn es zum 
Schluss eine kritisch-reflektierende Zusam-
menfassung der zentralen Erkenntnisse aus 
dem Band gegeben hätte. Schließlich weist 
das Buch kleine Schönheitsfehler auf: Es 
fehlen z. B. Informationen über die Autoren 
und ein Verzeichnis der Abbildungen. Dies 
schmälert jedoch nicht die Gesamtleistung 
dieses Sammelbands als Impulsgeber für 
eine fundierte und differenzierte Auseinan-
dersetzung mit dem Gemeinwohl auf euro-
päischer Ebene.  

Timothy Moss 
 
 

Mathias Dierkes und Rolf Hamann; Öffent-
liches Preisrecht in der Wasserwirtschaft, 
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 
2009, 371 S. 
 
Die Wasserpreise in der Bundesrepublik 
Deutschland stehen in regelmäßigen Ab-
ständen in der Kritik. Internationale Verglei-
che, auch wenn sie nur stichprobenartig für 
einzelne Großstädte erfolgen, kommen re-
gelmäßig zu dem Ergebnis, dass die Was-
serversorgung in Deutschland zu teuer sei, 
wenngleich diese Unterschiede wesentlich 
durch hydrogeologische, topographische und 
siedlungsgeographische Eigenheiten in den 
verschiedenen Ländern bedingt sind. Gleich-
wohl steht die deutsche Wasserwirtschaft als 
letzter kartellrechtlicher Ausnahmebereich 
unter erheblichem Rechtfertigungszwang, 
was die bestehenden Strukturen betrifft. 
Auch wenn die Ausgaben der privaten Haus-
halte für die Wasserversorgung und Abwas-
serbeseitigung nur einen Bruchteil dessen 
ausmachen, was sie für Energie, Mobilität 
oder Telekommunikation aufwenden, richtet 
sich die ordnungspolitische Aufmerksamkeit 
auf den letzten Bereich der staatlichen Da-
seinsvorsorge, der noch nicht weitgehend 
liberalisiert wurde. Deshalb war es an der 
Zeit, dass eine Publikation erscheint, die die 
verschiedenen Faktoren analysiert, die das 
öffentliche Preisrecht in der Wasserwirt-
schaft beeinflussen. 
Nach einer Einleitung, die die Bedeutung 
des Wassers als gemeinsames Erbe der 
Menschheit betont, folgt ein umfangreiches 
zweites Kapitel, das sich mit der Frage be-
schäftigt, wie die Wasserwirtschaft in die 
deutsche Wirtschaftsordnung einzuordnen 
ist. Zu Beginn dieses Abschnitts wird die 
Einschränkung des marktwirtschaftlichen 
Prinzips in der Wasserwirtschaft mit dem 
Öffentlichen-Gut-Charakter von Grund- und 
Oberflächengewässern begründet. Dies ist 
ein Argument, das nicht überbeansprucht 
werden sollte, sind doch die entscheidenden 
Abgrenzungskriterien für öffentliche Güter 
die Nicht-Auschließbarkeit und die Nicht-
Rivalität des Konsums, die für große Ober-
flächen- und Grundwasservorkommen noch 
gelten mögen. Allerdings geht es bei der 
Diskussion um die Wasserpreise eben nicht 
um die Knappheitsrente dieser Ressource an 
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sich, sondern um die Preise der Dienstleis-
tungen Trinkwasserversorgung und Abwas-
serbeseitigung, die durchaus den Charakter 
privater Güter aufweisen, da jede gelieferte 
Einheit Wasser in einem bestimmten Zeit-
raum nur von einem Verbraucher genutzt 
werden kann (auch wenn im zeitlichen Ver-
lauf Mehrfachnutzungen möglich sind). Die 
Rivalität des Konsums ist damit also gege-
ben, und da nicht zahlungsbereite Verbrau-
cher theoretisch von der Trinkwasserversor-
gung getrennt werden könnten, kommt auch 
das Prinzip der Ausschließbarkeit zum Zuge. 
Insofern konzedieren die Autoren, dass auf 
dieser Stufe der Wertschöpfung kein öffent-
liches Gut mehr vorliegt. Eine klarere Ab-
grenzung würde jedoch die Unterscheidung 
zwischen der Ressource Wasser an sich und 
der Ver- bzw. Entsorgungsdienstleistung als 
solche bieten. 
Entscheidender für die eingeschränkte 
marktwirtschaftliche Koordinierung bei 
Wasserdienstleistungen ist die Eigenschaft 
des natürlichen Monopols, wie im Folgen-
den dargestellt wird. Eine Konkurrenz im 
Markt durch die Verlegung paralleler Lei-
tungen ist aufgrund der hohen Fixkostenan-
teile und der hohen Markteintrittsbarrieren 
wegen der in Kauf zu nehmenden „sunk 
costs“ kaum vorstellbar. Die Möglichkeiten 
des Wettbewerbs um den Markt werden erst 
in den späteren Kapiteln erörtert. Entschei-
dend ist, und das wird im Fortgang der Ana-
lyse herausgearbeitet, dass die wettbewerbs-
rechtlichen Ausnahmeregelungen in der 
Wasserversorgung mit ihren Demarkations-, 
Konzessions- und Preisbindungsverträgen 
weiterhin bestehen und ein brancheninterner 
Wettbewerb damit weitgehend ausgeschlos-
sen ist. Allerdings unterliegen privatrecht-
lich kalkulierte Wasserpreise ex post der 
Missbrauchsaufsicht der Kartellbehören, ein 
Instrument, das in jüngster Zeit vor allem im 
Bundesland Hessen zum Einsatz gekommen 
ist. Zwar gelten diese Maßstäbe nicht für 
öffentliche Versorger, soweit diese Gebüh-
ren und Beiträge nach dem Kommunalabga-
bengesetz der Länder erheben, die Autoren 
deuten jedoch an, dass das Gemeinschafts-
recht längerfristig dazu führen könnte, dass 
die Wettbewerbsregeln des EU-Vertrags 
auch auf die wirtschaftlichen Betätigungen 
der öffentlichen Hand ausgeweitet werden. 

Bei der Erhebung von Gebühren und Beiträ-
gen greift dagegen die Kontrolle durch die 
Kommunalaufsichtsbehörden, diese wird 
aber so eingeschätzt, dass sie von ihren Be-
fugnissen zur wasserwirtschaftlichen Preis-
kontrolle nur sehr zurückhaltend Gebrauch 
macht. Auch was die steuerliche Ungleich-
behandlung öffentlicher und privater Ab-
wasserentsorgungsunternehmen betrifft, 
werden Reformen nur von Seiten der Euro-
päischen Union erwartet. 
Das dritte Kapitel widmet sich den neuen 
Impulsen aus Europa. An vorderster Stelle 
wird die europäische Wasserrahmenrichtli-
nie genannt, die den Grundsatz zur Kosten-
deckung unter Zugrundelegung des Verursa-
cherprinzips und der Berücksichtigung um-
welt- und ressourcenbezogener Kosten pos-
tuliert. Als weitere wichtige Einflussgrößen 
werden die Dienstleistungen von öffentli-
chem Interesse sowie das europäische Bei-
hilferecht und das Vergaberecht erörtert. 
Wesentlich umfangreicher als das Europa-
Kapitel fällt danach der vierte Abschnitt zu 
den nationalen Entwicklungen aus. Ausführ-
lich wird das deutsche Vergaberecht analy-
siert. Die verschiedenen Formen der Privati-
sierung werden sehr anschaulich hinsichtlich 
ihrer unterschiedlichen Charakteristika und 
ihrer Rückwirkungen auf das Preisrecht dar-
gestellt und verglichen. Auch der Liberali-
sierung, hier als „Programm- und Kampf-
begriff“ bezeichnet, werden einige Seiten 
gewidmet. Sehr dankbar kann man den Au-
toren für den Hinweis sein, dass für die 
Wasserwirtschaft ein technologischer Um-
bruch, der wie im Telekommunikationssek-
tor völlig neue Möglichkeiten eröffnet, nicht 
abzusehen ist und die Möglichkeiten einer 
Liberalisierung damit im Vergleich zu ande-
ren Infrastrukturbereichen deutlich einge-
schränkt sind. 
Nach diesen eher wettbewerbspolitischen 
Erörterungen folgt der betriebswirtschaftlich 
orientierte Teil der Untersuchung, in dem im 
fünften Kapitel die relevanten Regelungen 
des Preisrechts und im sechsten Kapitel die 
materiellen Grundlagen für eine Selbstkos-
tenpreisbildung in der Wasserwirtschaft er-
örtert werden. Die Arbeit schließt in einem 
letzten siebten Kapitel mit einem Fazit in 15 
Thesen, in dem die wesentlichen Ergebnisse 
zur Anwendbarkeit des öffentlichen Preis-
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rechts nochmals zusammengefasst werden. 
Eine Liberalisierung der deutschen Wasser-
wirtschaft erwarten die Autoren aufgrund 
der aufgabenspezifischen Besonderheiten 
eher nicht. Der verstärkte Wettbewerb „um 
den Markt“ wirft aber neue Fragen für die 
Preisbildung auf, die in diesem Werk aus-
führlich beantwortet werden. 

Johann Wackerbauer 
 
 
Josef Wieland (Hrsg.), Die Tugend der Go-
vernance, Metropolis Verlag, Marburg 2006 
 
Der Konstanzer Wirtschaftsethiker Josef 
Wieland hat sich in den letzten Jahren in-
nerhalb der wirtschafts- und unternehmens-
ethischen Diskussion neben den Entwürfen 
von Peter Ulrich, Horst Steinmann und Karl 
Homann mit einem eigenständigen For-
schungsansatz profiliert. Wielands theoreti-
scher Zugriff auf das Verhältnis von Ethik 
und Ökonomik erfolgt unter dem Begriff der 
Governanceethik, deren Grundidee es ist, 
dass sich alle herkömmlichen Probleme der 
Wirtschafts- und Unternehmensethik mikro-
analytisch als die moralische Dimension 
abgrenzbarer wirtschaftlicher Transaktionen 
darstellen lassen. Diese moralische Dimen-
sion ist – so die weitere Überlegung – eine 
mathematische Funktion individueller 
Selbstbindungsstrategien, involvierter for-
maler und informaler Institutionen sowie 
relevanter Koordinations- und Kooperati-
onsmechanismen einer Organisation bzw. 
eines Unternehmens. Individuelle Selbstbin-
dung umfasst die Bereitschaft und die Fä-
higkeit eines Akteurs, moralische Werte in 
seinen Handlungen zu realisieren. Damit 
versucht Wieland in seiner Governancefunk-
tion zu verdeutlichen, dass die Tugendethik 
notwendiger Bestandteil der unternehmeri-
schen Governancestruktur ist. Dabei versteht 
die Governanceethik individuelle Tugenden 
nicht als isolierte Präferenzen, sondern als 
unternehmerische Ressourcen für ein besse-
res moralisches Handeln. Ihr systematischer 
Referenzpunkt als Tugendethik ist nicht die 
Begründung moralischen Handelns, sondern 
die Analyse und Entwicklung erfolgverspre-
chender Bedingungen einer Realisierung. Im 
Kern geht es darum, die Optionen einer Rea-
lisierung moralischer Transaktionen mög-

lichst vollständig zu erfassen und – in nor-
mativer Hinsicht – zu bewerten und zu 
verbessern.  
Vor diesem hier nur kurz skizzierten Hinter-
grund beschäftigen sich die Beiträge von 
Birger P. Priddat, Guido Palazzo, Markus C. 
Becker, Michael Schramm, Christian Lau-
termann, Reinhard Pfriem, Josef Wieland 
und Matthias Kettner mit der Frage, wie der 
oben beschriebene Anspruch der Governan-
ceethik eingelöst werden kann. Darüber hin-
aus geht es um die Bedeutung von Tugenden 
in modernen Gesellschaften. Sind klassische 
Tugendverständnisse überhaupt noch an-
wendbar oder müssen bisherige Vorstellun-
gen von Tugenden neu definiert werden? In 
welchem Verhältnis stehen Begründung und 
Anwendung von Tugenden in der globali-
sierten Welt? Kann die Governanceethik die 
große Vielfalt vorhandener Tugendvorstel-
lungen aufnehmen und auf dieser Basis ein 
gemeinsames moralisches Lernen unterstüt-
zen?  
Birger P. Priddat beginnt im Kontext rele-
vanter gesellschaftstheoretischer Ansätze die 
Diskussion mit einem prüfenden Nachden-
ken über mögliche Bedeutungen des Tu-
gendbegriffs in modernen Gesellschaften. 
Seiner Meinung nach greifen klassische Tu-
gendkonzepte unter den derzeitigen Bedin-
gungen zu kurz. Allerdings muss ein moder-
ner Tugendbegriff erst noch entwickelt wer-
den. Priddat schlägt vor, Tugend als „social 
strings“ zu verstehen: Eine Art eingerollte 
potenzielle Moral, die zwischen einem indi-
viduellen Tugendmoment und deren kollek-
tiver Institutionalisierung pendelt. Damit ist 
auch das Vorübergehende von gesellschaft-
lichen Moralvorstellungen angesprochen. 
Letztlich geht es um die Frage, wie Moral 
als gesellschaftliche Kommunikation stabili-
siert werden kann. 
Guido Palazzo diskutiert Ansatzpunkte einer 
Tugendethik in der Governanceethik und 
erörtert Möglichkeiten, diese auch zu reali-
sieren. Im Mittelpunkt seiner Argumentation 
steht die Kritik, dass die Governanceethik 
die Fähigkeit zu moralischer Kommunikati-
on im Wesentlichen nicht in individuellen 
sondern in institutionellen Strukturen einer 
Gesellschaft verortet. Anhand einer empiri-
schen Studie über das Kommunikationsver-
halten von Managern zeigt er auf, wie be-

https://doi.org/10.5771/0344-9777-2009-3-319 - Generiert durch IP 216.73.216.106, am 15.01.2026, 21:25:31. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0344-9777-2009-3-319


 

ZögU 32. Jg. 3/2009 323 

deutend individuelle Kompetenzen für mo-
ralisches Handeln in der Gesellschaft sind. 
Palazzo konstatiert eine fehlende moralische 
Kompetenz von Managern, die weit verbrei-
tet ist. Er setzt sich dafür ein, dass die Go-
vernanceethik um den Aspekt einer morali-
schen Führung erweitert wird, bei der neben 
institutionellen bzw. organisatorischen As-
pekten auch individuelle Aspekte eine pro-
minente Rolle spielen.  
Michael Schramm ist davon überzeugt, dass 
dem Thema Tugend eine hohe Relevanz für 
die Unternehmensethik zukommt. Dies ver-
anschaulicht er am Beispiel der US-ameri-
kanischen Firma Enron, die zu einem Sym-
bol dafür geworden ist, dass unmoralisches 
Handeln ein Unternehmen in den Untergang 
führen kann. Schramm unterscheidet zwi-
schen einem materiellen und einem forma-
len Aspekt der Tugend, wobei er annimmt, 
dass sämtliche oben genannten Bestandteile 
der Wielandschen Governancefunktion 
mögliche Orte von Tugenden und/oder Un-
tugenden sein können.  
Markus C. Becker diskutiert, ob Tugenden 
aus der Perspektive der Führung überhaupt 
eine wirksame Rolle in der Wirtschaft zuge-
sprochen werden kann. Am Beispiel des 
Wissensmanagements zeigt er auf, dass des-
sen Kern, die Wissensteilung, ohne wertrati-
onales Handeln der beteiligten Akteure nicht 
vorstellbar ist.  
Christian Lautermann und Reinhard Pfriem 
setzen sich aus einer kulturwissenschaftli-
chen Perspektive für eine Wiedereingliede-
rung von Tugendkonzepten in die Betriebs-
wirtschaftslehre ein. Die Kernfrage lautet: 
Wie kann unter den gegenwärtigen gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Bedingun-
gen Tugend wieder erfolgreich in das unter-
nehmerische Handeln integriert werden? Am 
Beispiel der Naturkostbranche definieren sie 
Tugendhaftigkeit als nachhaltige Anstren-
gung, mit der individuelle und kollektive 
Akteure versuchen, die an sie herangetrage-
nen unternehmerischen Herausforderungen 
nicht nur wirtschaftlich, sondern auch mora-
lisch zu erfüllen.  
In seinem eigenen Beitrag fragt Josef Wie-
land, welchen Einfluss die Globalisierung 
der Wirtschaft auf den Begriff der Tugend 
sowie auf ein Tugendkonzept hat, das robust 
genug ist, die Unterschiedlichkeit der in der 

Welt vorhandenen Tugendvorstellungen zu 
verarbeiten und parallel gemeinsames mora-
lisches Lernen in und mittels wirtschaftli-
cher Kooperationen zu fördern. Diese Frage 
wird am Beispiel deutsch-chinesischer Joint 
Ventures erörtert. Eigene empirische Befun-
de aus China zeigen den radikalen und rapi-
den Wandel chinesischer Tugendvorstellun-
gen, der auch den Erfolg von Geschäftsbe-
ziehungen in China unmittelbar beeinflusst. 
Wieland macht deutlich, dass es einer Über-
forderung der Akteure gleichkommt, unter 
den derzeitigen Bedingungen allein auf eine 
individuelle Tugendethik zu setzen. Im Ein-
klang mit Schramm geht er davon aus, dass 
es des Einsatzes und der Gestaltung sämtli-
cher Bestandteile seiner Governancefunkti-
on bedarf, um ein interkulturelles Manage-
ment erfolgreich zu gestalten. Wieland fol-
gert, dass Governance nicht nur eine Kunst 
darstellt, sondern selbst eine Tugend ist.  
Matthias Kettner sucht schließlich nach 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwi-
schen der Diskursethik und der Governan-
ceethik, wobei er Gemeinsamkeiten vor al-
lem in der Sorge um die Praxisrelevanz ethi-
scher Theorien sieht. Letztlich geht es ihm 
darum, die Vorzugswürdigkeit der Moral 
vor der Ökonomie sicherzustellen. 
Mit der Herausgabe des vorliegenden Ban-
des leistet Josef Wieland einen weiteren 
wertvollen Beitrag zur Integration morali-
scher Werte in die Betriebswirtschaftslehre 
(etwa Wieland 2005 und 2007). Die sowohl 
theoretisch als auch empirisch fundierten 
Beiträge ermöglichen dem Leser eine multi-
perspektivische Auseinandersetzung mit den 
Wieland´schen Überlegungen zur Gover-
nanceethik. Es wird deutlich, dass sowohl 
individuelle als auch kollektive Akteure auf 
eine genuin moralische Kommunikation 
angewiesen sind. Wielands Intention, mora-
lisches Lernen zu fördern, ist daher voll und 
ganz zuzustimmen.  
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